
Wann und unter welchen Bedingungen ist 
Telearbeit im Bundesdienst möglich?
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1 . sich die Bediensteten hinsichtlich Arbeitserfolg, Einsatzbereitschaft 
und der Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten bewährt haben,

2. die Erreichung des von den Bediensteten zu erwartenden Arbeitserfolges 
durch ergebnisorientierte Kontrollen festgestellt werden kann und

3.
die Bediensteten sich verpflichten, die für die Wahrung der Datensicherheit, 
Amtsverschwiegenheit und anderer Geheimhaltungspflichten 
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

4. Art, Umfang und Qualität der in Form von Telearbeit 
zu erledigenden dienstlichen Aufgaben,

5.
die dienstlichen Abläufe und die Formen der Kommunikation 
zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen der Dienststelle 
und den Telearbeit verrichtenden Bediensteten,

6. die Zeiten, in denen die Telearbeit verrichtenden Bediensteten sich 
dienstlich erreichbar zu halten haben, und

7. die Anlassfälle und Zeiten, in denen die Telearbeit verrichtenden
Bediensteten verpflichtet sind, an der Dienststelle anwesend zu sein.

Weitere Details auf goed.at

Telearbeit kann BeamtInnen mit ihrer Zustimmung angeordnet 
bzw. mit Vertragsbediensteten vereinbart werden, wenn …

In der Anordnung bzw. Vereinbarung sind insbesondere zu regeln:

Vom Bund sind den Bediensteten die zur Verrichtung von Telearbeit 
erforderliche technische Ausstattung sowie die dafür notwendigen 
Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen.
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